
 
 
 

Anmeldung an der Schule bei einem 
Schulwechsel (Umschulung) 

 

       
       

       

       

       

       

       
       

Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule, erfolgt die Aufnahme an der 
neuen Schule entsprechend dem bisherigen Bildungsgang und dem Zeugnis.  
 
 
Schulwechsel in der Primarstufe (Klassen 1-6) 
 
An unserer Schule angemeldet werden können Schülerinnen und Schüler, die im 
Einzugsgebiet unserer Schule polizeilich gemeldet sind. Grundlage ist die Satzung 
über die Schulbezirke in der Stadt Bernau bei Berlin (Schulbezirkssatzung) vom 30. 
Oktober 2019. 
Zur Schulanmeldung senden Sie uns bitte vorab per Mail: 

• einen begründeten, von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen Antrag auf 
Aufnahme an unserer Schule 

• ggf. Nachweise über das alleinige Sorgerecht bzw. Vollmacht des anderen 
Sorgeberechtigten 

• die Meldebescheinigung der Stadt Bernau bei Berlin 

• die letzten beiden Zeugnisse 

• Bescheid über einen bereits diagnostizierten sonderpädagogischen 
Förderbedarf Ihres Kindes 

• Nachweis über den Masernimpfschutz 
 
 
Schulwechsel in der Sekundarstufe-I (Klassen 7-10) 
 
Ein Schulwechsel erfolgt auf Antrag der Eltern zu Beginn eines Schuljahres, sofern 
nicht wichtige Gründe eine Ausnahme erfordern. An unserer Schule angemeldet 
werden können Schülerinnen und Schüler, die im Land Brandenburg polizeilich 
gemeldet sind.  
Zur Schulanmeldung senden Sie uns bitte vorab per Mail: 

• einen begründeten, von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen Antrag auf 
Aufnahme an unserer Schule 

• ggf. Nachweise über das alleinige Sorgerecht bzw. Vollmacht des anderen 
Sorgeberechtigten 

• die Meldebescheinigung für das Land Brandenburg 

• die letzten beiden Zeugnisse 



• Bescheid über einen bereits diagnostizierten sonderpädagogischen 
Förderbedarf Ihres Kindes 

• Nachweis über den Masernimpfschutz 
 
 
Ein Schulwechsel ist nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten der aufnehmenden 
Schule möglich. Ihren Antrag bearbeiten wir zeitnah und senden Ihnen die 
Aufnahmebestätigung bzw. einen Ablehungsbescheid zu. 
Ausländische Schülerinnen und Schüler, die bisher noch keine Schule in Deutschland 
besucht haben, benötigen zusätzlich eine Schuleingangsuntersuchung durch das 
Gesundheitsamt des Landkreises Barnim. 
Zu einem Beratungsgespräch steht die Schulleitung gern zur Verfügung. Einen für Sie 
geeigneten Termin vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat der Schule 
 
Wir wünschen Ihrem Kind einen unkomplizierten Schulwechsel und freuen uns auf 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Oberschule am Rollberg 
 


